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Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG,
Oldenburg
Amtsgericht Oldenburg, HR A 204558

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A  k   t   i  v  a

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile Kommanditisten 89.893.568,99 90.577.093,99

I. Sachanlagen II. Rücklagen Kommanditisten 7.838.680,20 7.838.680,20
1. technische Anlagen und Maschinen 523.736.547,00 570.919.919,00 III. Verlustvortrag -161.380.080,03 -111.567.910,38
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.088.052,00 525.824.599,00 2.539.401,00 573.459.320,00 IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten 63.647.830,84 13.152.136,19

0,00 0,00
II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 540.386,03 540.386,03 B. Rückstellungen
2. Ausleihungen an Unternehmen, 1. Steuerrückstellungen 63.890,84 1.848.699,24

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 42.152.496,16 42.692.882,19 47.421.558,20 47.961.944,23 2. sonstige Rückstellungen 40.884.284,85 36.661.817,19
40.948.175,69 38.510.516,43

568.517.481,19 621.421.264,23
C. Verbindlichkeiten

B. Umlaufvermögen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 424.219.608,18 469.466.128,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.686.373,53 3.482.505,53

I. Vorräte 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 215.859.270,87 180.842.375,31
Fertige Erzeugnisse und Waren 5.223.116,57 10.921.324,49 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 42.218.066,71 47.495.325,07
II. Forderungen und sonstige 5. sonstige Verbindlichkeiten 2.011.820,90 186.260,77

Vermögensgegenstände 686.995.140,19 701.472.595,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.141.282,01 11.547.785,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter 243.072,18 263.925,84
3. sonstige Vermögensgegenstände 48.244.687,03 66.629.041,22 56.257.638,68 68.069.350,15

III. Guthaben bei Kreditinstituten 18.728.122,58 20.573.497,86
90.580.280,37 99.564.172,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.197.723,48 5.845.539,06

D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil

der Kommanditisten 63.647.830,84 13.152.136,19

727.943.315,88 739.983.111,98 727.943.315,88 739.983.111,98

P  a  s  s  i  v  a

31.12.2024 31.12.2023

Anlagevermögen



Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG,
Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

EUR EUR
1. Umsatzerlöse 91.206.775,34 64.146.457,38
2. sonstige betriebliche Erträge 6.040.075,05 42.598.120,88
3. Materialaufwand

a)  Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 6.251.120,63 4.679.014,28
b)  Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.356.271,03 56.607.391,66 62.422.114,90 67.101.129,18

4. Abschreibungen auf Sachanlagen 47.629.001,36 47.612.013,06
5. sonstige betriebliche Aufwendungen 14.874.282,04 15.512.540,46
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.632.348,10 1.814.716,20
7. Zinsen und ähnliche Erträge 2.636.490,64 3.033.587,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.952.247,81 32.884.553,18
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag ((+) Aufwand/ (-) Ertrag) -51.539,09 32.624,00
10. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag -50.495.694,65 -51.549.977,80
11. Gutschrift auf Kapitalkonten 0,00 29.367,59
12. Belastung auf Kapitalkonten 50.495.694,65 51.520.610,21
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00 0,00

2024 2023
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Trianel Windkraftwerk Borkum II
GmbH & Co. KG, Oldenburg

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2024

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große
Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufge-
stellt. Die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften sind gemäß Gesellschaftsvertrag ent-
sprechend anzuwenden.

Um die Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses zu verbessern, erfolgte die
Angabe der Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz im Anhang.

Die wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Anhang
gesondert erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmä-
ßigen Abschreibungen, bewertet.

Anlagegüter mit einem Wert zwischen EUR 250,00 und EUR 1.000,00 wurden im Geschäfts-
jahr in einem Sammelposten erfasst und werden über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert.
Erforderliche Wertberichtigungen wurden berücksichtigt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden, sofern nicht ein fester Euro-
Umrechnungskurs besteht, mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Verbuchung umgerechnet. Bis
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zum Bilanzstichtag auftretende Gewinne und Verluste aus Währungskursänderungen sind
gemäß § 256a HGB berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Das Wahlrecht zur Aktivierung latenter Steuern wird nicht in Anspruch genommen.

Bei den Rückstellungen ist nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen
worden. Die Rückstellungen sind zum voraussichtlichen Erfüllungsbetrag passiviert. Erforder-
liche Abzinsungen sind erfolgt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Sicherung von Bankdarlehen werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, die mit den
Schuldposten eine Bewertungseinheit bilden.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen im Geschäftsjahr ergibt sich
aus dem Anlagespiegel, der als Anlage beigefügt ist. Die negativen Zugänge im Bereich der
Technische Anlagen stellen Korrekturen des Sachanlagevermögens aufgrund der Ausbu-
chung einer verjährten Verbindlichkeit dar.

Aufgrund des Nutzungsvertrages mit der Beteiligung Infrastruktur Windkraftwerk Borkum
GmbH & Co. KG ist die Gesellschaft zu 50 % wirtschaftlicher Eigentümer des Umspannwerks
und der BSH-Genehmigung und bilanziert diese.

Die Beteiligungen betreffen zum einen die Anteile an der Trianel Windkraftwerk Borkum II Ver-
waltungs GmbH (TWB II V), Oldenburg, deren Alleingesellschafter die Trianel Windkraftwerk
Borkum II GmbH & Co. KG ist. Der Beteiligungsbuchwert der TWB II V beträgt TEUR 25. Die
TWB II V erzielte im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 einen Jahres-
überschuss in Höhe von TEUR 2 und verfügte zum 31. Dezember 2024 über ein Eigenkapital
in Höhe von TEUR 46.

Zum anderen handelt es sich um eine 50%ige Beteiligung an der Infrastruktur Windkraftwerk
Borkum GmbH & Co. KG (IWB), Oldenburg. Der Beteiligungsbuchwert der IWB beträgt
TEUR 515. Die IWB erzielte im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024
einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 52 und verfügte über ein Eigenkapital in Höhe von
TEUR 1.025.
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3.2 Umlaufvermögen

Die Forderungen sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Von den sonstigen Vermö-
gensgegenständen weisen TEUR 7.134 (im Vorjahr TEUR 6.138) eine Fälligkeit über 1 Jahr
auf.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen von Gesellschaftern in Höhe von TEUR 53 (im Vorjahr TEUR 58) enthalten.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen sonstige Vermögensgegenstände.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen nicht disponible Bankgut-
haben (TEUR 44.738; im Vorjahr TEUR 43.743) und Forderungen gegen Versicherungen
(TEUR 1.941; im Vorjahr TEUR 10.386).

3.3  Rechnungsabgrenzungsposten

Die Posten der aktiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten im Wesentlichen Einmalzahlun-
gen im Zusammenhang mit einem Darlehen.

3.4 Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten

TWB II weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von nach § 264c Abs. 2
HGB aus (TEUR 63.648; im Vorjahr TEUR 13.152). Für weitere Erläuterungen wird auf den
Lagebericht verwiesen.

3.5 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Prozessrisiken
und Prozesskosten (TEUR 29.554; im Vorjahr TEUR 17.063) sowie Rückstellungen im
Zusammenhang mit dem Rotorlagertausch (TEUR 4.595; im Vorjahr TEUR 13.169), davon
TEUR 3.030 (im Vorjahr TEUR 7.004) für ausstehende Rechnungen und TEUR 1.565 (im Vor-
jahr TEUR 6.165) für unterlassene Instandhaltungen, die planmäßig innerhalb der ersten drei
Monate des neuen Geschäftsjahres nachgeholt werden. Für den Rückbau der Windenergie-
anlagen sowie des Umspannwerks bestehen Rückstellungen in Höhe von TEUR 3.169 (im
Vorjahr TEUR 2.516).

3.6 Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen von Gesellschaftern in Höhe von TEUR 69 (im Vorjahr TEUR 337) ent-
halten.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen auf Darlehen inklusive gestun-
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deter Zinsen TEUR 215.859 (im Vorjahr TEUR 180.842). Sie stellen damit sonstige Verbind-
lichkeiten dar.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,
betreffen die kumulierten Nutzungsentgelte inklusive Zinsabgrenzung aus dem langjährigen
Nutzungsvertrag mit IWB.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten betrifft Verbindlichkeiten aus Steuern.

31.12.2024 31.12.2023

Gesamt

Restlaufzeit Restlaufzeit

bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr mehr als 5 Jahre bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr

EUR EUR EUR EUR EUR

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 424.219.608,18 44.608.122,47 379.611.485,71 198.307.539,22 45.308.064,35 424.158.064,52

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 2.686.373,53 2.686.373,53 0,00 0,00 3.482.505,53 0,00

Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern 215.859.270,87 53.913.284,61 161.945.986,26 94.238.843,34 17.254.257,36 163.588.117,95

Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis
besteht 42.218.066,71 5.334.632,59 36.883.434,12 15.807.185,96 5.342.828,91 42.152.496,16

Sonstige Verbindlichkeiten 2.011.820,90 2.011.820,90 0,00 0,00 186.260,77 0,00

686.995.140,19 108.554.234,10 578.440.906,09 308.353.568,52 71.573.916,92 629.898.678,63

3.7 Sicherheiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherheitsübereignung, Sicher-
heitsabtretungen und verpfändete Guthabenkonten der Gesellschaft besichert.

Gemäß Vertrag über die Erfüllung von Rückbaupflichten und die Stellung von Bürgschaften
zur Besicherung von Rückbaupflichten nach Maßgabe der BSH-Genehmigung für den Trianel
Windpark Borkum vom 24. Mai 2018 hat TWB II Rückbaubürgschaften für die Rückbaukosten
der Windenergieanlagen der Phase 2 und für die Bürgschaftstranche zur Absicherung der
hälftigen Rückbaukosten der Infrastrukturanlagen in Höhe von TEUR 25.982 gestellt. Der Auf-
bau der Rückstellung für den Rückbau des Windparks erfolgt ratierlich über einen Zeitraum
von 25 Jahren mit Inbetriebnahme des Windparks seit 2020.
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3.8 Bewertungseinheiten

Von der Möglichkeit zur Bildung von Bewertungseinheiten wurde in vollem Umfang Gebrauch
gemacht. Als Methode zur bilanziellen Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewer-
tungseinheiten wurde die Einfrierungsmethode angewandt.

Im Einzelnen besteht zum Bilanzstichtag ein Mikro-Hedge aus einem Grundgeschäft und fünf
Sicherungsgeschäften.

Die Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG hat am 26. April 2017 eine Projektfinan-
zierung zu variablen Zinssätzen abgeschlossen. Am gleichen Tag erfolgte der Abschluss der
Sicherungsgeschäfte. Die ersten Ziehungen sind im Juni 2017 erfolgt. Das Grundgeschäft wird
als aus einem Darlehensvertrag resultierende Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten
(TEUR 424.158) bilanziert, während die fünf Sicherungsgeschäfte in Form von derivativen
Finanzinstrumenten (Zinssatzswaps) als schwebende Geschäfte grundsätzlich nicht bilanziert
werden. Das Darlehen wird mit dem EURIBOR zuzüglich einer fixen Marge (1,65 %) verzinst,
die Zinssatzswaps tauschen einen erhaltenen Zins in Höhe des EURIBORs gegen einen zu
zahlenden unveränderlichen Zinssatz in Höhe von 1,126 %. Abgesichert wird das aus Zins-
satzschwankungen resultierende Zinsänderungsrisiko des EURIBOR. Der beizulegende Zeit-
wert der Werte bis Dezember 2032 beträgt nach internen Risikomodellen der ausgebenden
Kreditinstitute TEUR 17.516 zu Gunsten der TWBII.

Der Nominalbetrag der verschiedenen Zinssatzswaps beläuft sich zum 31. Dezember 2024
auf insgesamt TEUR 379.611. Die Vereinbarungen haben Laufzeiten bis zum 30. Dezember
2032.

Die Marktwerte wurden nach der Barwertmethode ermittelt. Danach werden alle zukünftigen
Zahlungen, sowohl auf der festen als auch auf der variablen Seite der Zinsswaps, auf den
Bewertungstag abgezinst. Die Ermittlung der Zahlungen auf der variablen Seite erfolgt auf
Basis der Terminzinssätze, die sich aus der aktuellen Zinsstrukturkurve ergeben.

3.9 Latente Steuern

Es bestehen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen der
Finanzanlagen, sonstigen Vermögensgenstände, der sonstigen Rückstellungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjah-
ren ausgleichen werden. Bei der Ermittlung der Steuer wird ein Steuersatz von 14,82 % ange-
setzt. Der Steuersatz ergibt sich aus dem Produkt aus Steuermesszahl für den Gewerbeertrag
in Höhe von 3,5 % und des gewichteten durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatzes des
Landes Niedersachsen, Oldenburg und Hamburg in Höhe von 423,45 %. Sonderbetriebser-
gebnisse werden bei der Ermittlung nicht berücksichtigt.

Es wird das Wahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht genutzt und daher keine aktive
latente Steuer bilanziert.
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4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 91.207 (im Vorjahr TEUR 64.146) betreffen im Wesent-
lichen Erlöse aus der Stromeinspeisung (TEUR 74.541; im Vorjahr TEUR 54.555), enthalten
aber unter anderem auch Erlöse aus nicht eingespeisten Strommengen (TEUR 14.560; im
Vorjahr TEUR 9.468).

4.2 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf TEUR 6.040 (im Vorjahr TEUR 42.598).
Diese Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus einer verglichenen Vertragsstrafe in
Höhe von TEUR 3.026. Im Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
(TEUR 2.066; im Vorjahr TEUR 3.474) enthalten. Erträge aus Währungsumrechnungen
bestehen in Höhe von TEUR 0 (im Vorjahr TEUR 1).

Im Vorjahr beruhten die Erträge im Wesentlichen auf Erträgen aus Schadensersatzleistungen
der Versicherungen aufgrund der Erstattungen für die Behebung der Sachschäden und Er-
satzleistungen für die daraus bedingten Betriebsausfälle. Die Schadensersatzleistungen wur-
den von den Versicherungen als Vorauszahlungen unter Vorbehalt geleistet, waren aber auf-
grund der Schadenslage und der vertraglichen Regelungen der Versicherung bereits als aus-
reichend sicher anzusehen.

4.3 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Rotorlageraus-
tauschkampagne in Höhe von TEUR 32.375 (im Vorjahr TEUR 40.461). Der Materialaufwand
enthält darüber hinaus Aufwendungen aus den Wartungsverträgen der Windenergieanlagen
in Höhe von TEUR 14.924 (im Vorjahr TEUR 14.316) und Aufwendungen für die technische
Betriebsführung in Höhe von TEUR 3.256 (im Vorjahr TEUR 3.593). Aus dem Nutzungsvertrag
und den Dienstleistungen mit der IWB resultiert ein Aufwand in Höhe von TEUR 4.357 (im
Vorjahr TEUR 3.877).

4.4 Abschreibungen

Mit Beginn des Nutzungsvertrages wird das funktionsbereite Umspannwerk planmäßig linear
abgeschrieben. Seit Mai 2019 wurde die Innerparkverkabelung und seit September 2019 bis
Juli 2020 sukzessive insgesamt 32 Windenergieanlagen in Betrieb genommen. Die Anlagegü-
ter des Windparks werden, orientiert an aktueller BFH-Rechtsprechung, einheitlich über eine
Nutzungsdauer von 16 Jahren abgeschrieben. Für das Umspannwerk sowie der Innerparkver-
kabelung wurde die Nutzungsdauer anhand der Planung der Fertigstellung der letzten Wind-
energieanlage zuzüglich 16 Jahre bemessen.
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4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Versicherungsaufwen-
dungen (TEUR 4.195; im Vorjahr TEUR 4.408), Aufwendungen aus Arbeitnehmerleistungen
von Dritten/kaufmännische Betriebsführung (TEUR 4.001; im Vorjahr TEUR 4.370), Scha-
densersatzleistungen (TEUR 1.877; im Vorjahr TEUR 265), Rechtsanwalts- und Notarkosten
(TEUR 1.415; im Vorjahr TEUR 847), ratierliche Aufwendungen für Rückbaukosten
(TEUR 704; im Vorjahr TEUR 720), Beratungs- und Prüfungskosten (TEUR 684; im Vorjahr
TEUR 913) sowie Gerichtskosten (TEUR 589; im Vorjahr TEUR 0). In den sonstigen betriebli-
chen Aufwendungen waren im Vorjahr periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 2.689 ent-
halten, die im Wesentlichen einen Aufwand aus Bewertungskorrekturen des Anlagevermö-
gens darstellen. Aufwendungen aus Währungsumrechnungen bestehen in Höhe von TEUR 0
(im Vorjahr TEUR 1).

4.6 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen

Im Jahr 2024 erzielte die Gesellschaft Erträge in Höhe von TEUR 1.632 (im Vorjahr
TEUR 1.815) aus Ausleihungen.

4.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten vornehmend Zinserträge aus Bankguthaben
(TEUR 2.585; im Vorjahr TEUR 2.959). Der Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen be-
trägt im Geschäftsjahr TEUR 51 (im Vorjahr TEUR 74).

4.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Darlehenszinsen für
Bankkredite (TEUR 25.255; im Vorjahr TEUR 25.362) und Zinsen aus Swapgeschäften
(TEUR -11.116; im Vorjahr TEUR -10.234) sowie Gesellschafterdarlehen (TEUR 14.017; im
Vorjahr TEUR 13.149).

5. Sonstige Angaben

5.1 Abschlussprüferhonorar

Das Gesamthonorar für die Abschlussprüfung durch die PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtanwälte, Duisburg, beläuft
sich für das Geschäftsjahr 2024 auf TEUR 35 (davon für das Vorjahr TEUR 2) für Abschluss-
prüfungsleistungen.
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5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende finanzielle Verpflichtungen:

TEUR

Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen 175.200

davon fällig in 2025 27.205

Verpflichtungen aus Versicherungen 4.098

davon fällig in 2025 4.098

Verpflichtungen aus Ausgleichszahlungen 1.565

davon fällig in 2025 112

In den Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen sind Verpflichtungen gegenüber der
Beteiligung IWB in Höhe von TEUR 52.189, davon TEUR 4.671 fällig in 2025, enthalten.

5.3 Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin Trianel
Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH berufen, die als Gesellschaft mit beschränkter
Haftung durch ihre satzungsgemäßen Organe handelt.

Zu Geschäftsführern der Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH, Oldenburg,
waren im Geschäftsjahr 2024

 Frau Jantje Bolduan, Energiewirtschaftlerin M.Sc., Schortens

 Herr Klaus Horstick, Diplom-Ingenieur, Bergisch Gladbach

bestellt.

Die Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH ist persönlich haftende Gesellschaf-
terin. Der Sitz der Gesellschaft ist in Oldenburg. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
TEUR 25.
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5.4 Ergebnisverwendung

Der Verlust der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftsvertrag nach dem Verhältnis der Festka-
pitalanteile korrigiert um steuerliche Mehr- und Minderbelastungen, die durch gesellschafter-
bezogene Umstände eintreten, auf die Gesellschafter zu verteilen und auf den Verlustvortrags-
konten zu verbuchen.

Oldenburg, den 24. Januar 2025

Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG

Jantje Bolduan Klaus Horstick
Geschäftsführer der Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH



Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG,
Oldenburg

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

1.1.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 1.1.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I.  Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 770.863.738,61 -5.945,94 0,00 770.857.792,67 -199.943.819,61 -47.177.426,06 0,00 -247.121.245,67 523.736.547,00 570.919.919,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.732.841,14 226,30 0,00 3.733.067,44 -1.193.440,14 -451.575,30 0,00 -1.645.015,44 2.088.052,00 2.539.401,00

774.596.579,75 -5.719,64 0,00 774.590.860,11 -201.137.259,75 -47.629.001,36 0,00 -248.766.261,11 525.824.599,00 573.459.320,00

II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 540.386,03 0,00 0,00 540.386,03 0,00 0,00 0,00 0,00 540.386,03 540.386,03
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhältnis besteht 47.421.558,20 0,00 -5.269.062,04 42.152.496,16 0,00 0,00 0,00 0,00 42.152.496,16 47.421.558,20
47.961.944,23 0,00 -5.269.062,04 42.692.882,19 0,00 0,00 0,00 0,00 42.692.882,19 47.961.944,23

822.558.523,98 -5.719,64 -5.269.062,04 817.283.742,30 -201.137.259,75 -47.629.001,36 0,00 -248.766.261,11 568.517.481,19 621.421.264,23

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
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Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH &
Co. KG, Oldenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

A. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG (TWB II oder „Gesellschaft“) wurde am 23. Juli 2015
gegründet und am 28. Juli 2015 in das Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter der Registernummer
HR A 204558 eingetragen.

Die Geschäftstätigkeit der TWB II umfasst die Planung und Entwicklung, die Errichtung und den Betrieb des zwei-
ten Bauabschnitts (bestehend aus 32 Windkraftanlagen) des Trianel Windpark Borkum in der Ausschließlichen
Wirtschaftszone vor der Küste von Borkum zur Erzeugung von Strom aus Windenergie und damit zur Sicherung
der nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler
Beteiligung.

Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der TWB II ist die Trianel Windkraftwerk Borkum II
Verwaltungs GmbH (TWB II V) mit Sitz in Oldenburg. Die Gesellschaft ist als sogenannte „Einheits-KG“ strukturiert
und die TWB II V ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der TWB II. Die TWB II V hat ein Stammkapital von TEUR 25.
Sie ist nicht am Kapital der TWB II beteiligt. Sie ist weder am Verlust noch am Gewinn der TWB II beteiligt.

Finanzierungsstruktur

Unter Federführung der Trianel GmbH sind an der TWB II insgesamt 18 kommunale Projektpartner mit einem
Anteil von insgesamt 37,99 % als Gesellschafter bzw. Kommanditisten beteiligt. Zudem halten die EWE AG
37,50 % sowie die ewz Offshore Borkum GmbH & Co. KG 24,51 % der Anteile. Diese Anteilsstruktur ist seit Bau-
beschluss im April 2017 unverändert.

Die Finanzierung des Projektes erfolgt neben dem Eigenkapital der Kommanditisten über Gesellschafterdarlehen
und eine Projektfinanzierung, an welcher sich mit Financial Close am 9. Mai 2017 insgesamt 6 Banken beteiligt
haben.
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Gesellschaftsrechtliche Strukturierung

TWB II hat mit der EWE AG und der Trianel GmbH Dienstleistungsverträge für die technische und kaufmännische
Betriebsführung ab dem Jahr 2020 abgeschlossen mit einer Laufzeit von jeweils 10 Jahren. Die Rechte und Pflich-
ten aus dem Vertrag über die technische Betriebsführung wurden mit Vereinbarung von Anfang 2020 von der
Omexom Renewable Energies Offshore GmbH übernommen.

TWB II und Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (TWB) haben im Jahr 2015 vertraglich vereinbart,
dass die TWB der TWB II die Möglichkeit zur Nutzung insbesondere der von TWB gehaltenen Rechte und Geneh-
migungen, der bei ihr vorhandenen Infrastruktur sowie der von ihr erbrachten Vorleistungen gegen Zahlung einer
Entrance Fee und unter Aufsetzen einer gemeinsamen Vertragsstruktur einräumt.

Seit Baubeschluss der TWB II im April 2017 wird die Infrastruktur des Windparks, hier insbesondere das
Umspannwerk und die Genehmigungen, gemeinschaftlich durch TWB und TWB II genutzt. Diese Aktivitäten wer-
den in der Infrastruktur Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (IWB) gebündelt, an der die beiden Windpark-
gesellschaften jeweils zur Hälfte beteiligt sind.

Personal

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum kein eigenes Personal und es ist auch derzeit nicht geplant, eigenes
Personal einzustellen. Die Geschäftsführer werden mittels zweier Geschäftsbesorgungsverträge über die
TWB II V durch die EWE AG, Oldenburg, und die Trianel GmbH, Aachen, gestellt.

B. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2024 war wie auch das Jahr 2023 wesentlich geprägt durch die Behe-
bung der Schadensereignisse an den Rotorlagern der Windenergieanlagen (WEA) und den damit verbundenen
technischen Herausforderungen.

Die Schäden wurden erstmalig im Oktober 2021 an einer Anlage festgestellt und nach Auswertung der ersten
Analysen musste ab dem 2. Quartal 2022 ein Serienschaden an den Hauptlagern vermutet werden. Bis zum Ende
des Jahres 2022 musste TWB II auf Grundlage durchgeführter Endoskopien davon ausgehen, dass alle Hauptlager
im Windpark betroffen sind und ausgetauscht werden müssen.

Zum Jahreswechsel 2022/ 2023 erfolgte daraufhin eine Ausschreibung für den Austausch von bis zu 32 Rotorla-
gern (Hauptkampagne) und die anschließende Wiederinbetriebnahme der WEA auf See. Diese Hauptkampagne
begann Ende April 2023 und wurde Anfang August 2024 abgeschlossen.

Um ein erneutes Auftreten des Schadensbildes in der Zukunft ausschließen zu können, wurden alle ab dem Jahr
2023 ausgetauschten Rotorlager mit einem angepassten Fertigungsverfahren produziert. Die alten bzw. beschä-
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digten Rotorlager wurden zuvor gutachterlich analysiert und Materialproben in mehreren Prüflaboren unter-
sucht. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden Anpassungen des Fertigungsverfahrens durch den Gutachter empfoh-
len und durch TWB II entsprechend umgesetzt.

Zwei weitere Rotorlager, die bereits im Jahr 2022 vor Ausschreibung der Hauptkampagne durch den allgemeinen
Servicedienstleister SGRE auf Basis des alten Fertigungsverfahren getauscht wurden, wiesen ab August bzw.
November 2024 ebenfalls erhebliche technische Mängel in Form des bekannten Schadensbildes auf. TWB II hatte
erwartet, diese beiden Anlagen erneut tauschen zu müssen, dies aber ursprünglich erst ab dem Jahr 2025 vorge-
sehen. Zur Behebung der Schäden an diesen beiden Anlagen wurde ab Anfang November durch den Dienstleister,
der auch die Hauptkampagne durchgeführt hatte, mit einer Folgekampagne begonnen, um die Rotorlager erneut
auszutauschen. Der Komponententausch wurde im Januar 2025 abgeschlossen, die Inbetriebnahme der beiden
WEA dauert zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts an.

In Summe wurden somit alle Rotorlager des TWB II ab Ende des Jahres 2022 bis Januar 2025 getauscht, wobei
die Rotorlager an zwei Anlagen zweimal getauscht wurden (insgesamt 34 Austauschaktionen).

Der Abschluss der Arbeiten war ursprünglich bereits im 1. Quartal 2024 geplant. Aufgrund technischer Heraus-
forderungen und ungewöhnlich viel Stillstand aufgrund Schlechtwetter im Jahr 2024 sowie auch der dargestell-
ten Notwendigkeit zwei Anlagen früher als geplant noch einmal auszutauschen hat sich die vollständige Behe-
bung der Rotorlagerschäden um ca. 10 Monate verzögert.

Zur Absicherung der Liquidität haben die Gesellschafter der TWB II im Jahr 2023 ein zusätzliches Darlehen (Bridge
Facility) in Höhe von 74,75 Mio. € gewährt. TWB II hat hieraus im April 2023 bereits 15 Mio. € gezogen, da dies
eine Anforderung der finanzierenden Banken war, um weitere Liquiditätsreserven innerhalb der Gesellschaft
aufzubauen. Im Dezember 2024 wurden nach einem entsprechenden Beschluss weitere 21 Mio. € durch die
Gesellschafter aus diesem Darlehen eingelegt, um die Liquidität der TWB II zum Jahresende zu stärken. Die Ver-
fügbarkeit der Bridge Facility ist zum 31.12.2024 ausgelaufen und es wurden somit 36 Mio. € von 74,75 Mio. € in
Anspruch genommen.

TWB II hat seit Anfang des Jahres 2022 keine Zins- und Tilgungszahlungen an Gesellschafter vorgenommen, um
Liquidität zur Behebung der Rotorlagerschäden in der Gesellschaft zu belassen. Nach Abschluss der erforderli-
chen Arbeiten erwartet TWB II ab Mitte des Jahres 2025 wieder Zinszahlungen an Gesellschafter vornehmen zu
können.

Die Verfügbarkeit der Windkraftanlagen lag im Geschäftsjahr bei ca. 81 % und damit unterhalb der durch den
Servicepartner zugesagten Verfügbarkeit des Windparks von 96 %. Dies ist ganz überwiegend auf die beschrie-
benen Rotorlagerschäden zurückzuführen, da im Berichtsjahr ein größerer Teil der WEA aufgrund der Rotorla-
gerschäden außer Betrieb war und sich weiterhin wie dargestellt deutliche Verzögerungen bei der Behebung der
Schäden ergeben haben. Das Windangebot lag leicht unter Plan.

Ertragslage

Bedeutsamer Leistungsindikator der TWB II ist das Jahresergebnis. Das Geschäftsjahr endet mit einem Jahres-
fehlbetrag in Höhe von TEUR 50.496 (im Vorjahr Jahresfehlbetrag von TEUR 51.550). Damit konnte das Ziel, im
Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag im kleinen zweistelligen Millionenbetrag zu erwirtschaften, nicht erreicht wer-
den. Ursächlich hierfür war insbesondere die sich bis in den August 2025 verzögerte Rotorlagertauschhauptkam-
pagne sowie der vorgezogene zweite Austausch der beiden ersten Rotorlager.
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Die Umsatzerlöse sind insbesondere aufgrund der im Geschäftsjahr 2024 abgeschlossenen Rotorlagertausch-
hauptkampagne und der damit einhergehenden geringeren Stillstandzeiten der WEAs von TEUR 64.146 auf
TEUR 91.207 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf TEUR 6.040 (im Vorjahr TEUR 42.598). Diese Erträge ent-
halten im Wesentlichen Erträge aus einer verglichenen Vertragsstrafe in Höhe von TEUR 3.026 sowie aus der
Auflösung von Rückstellungen (TEUR 2.066; im Vorjahr TEUR 3.474). Der Rückgang betrifft insbesondere Erträge
aus Schadensersatzleistungen der Versicherungen im Vorjahr in Höhe von TEUR 38.696 für die Betriebsunterbre-
chung sowie für die Beseitigung der Rotorlagerschäden.

Die Materialaufwendungen sanken von TEUR 67.101 auf TEUR 56.607. Im Wesentlichen beruht die Senkung auf
dem Fortschritt bei der Rotorlagertauschkampagne.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 47.629; im Vorjahr TEUR 47.612) lagen im Geschäftsjahr 2024 auf
Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 14.874; im Vorjahr TEUR 15.513) beinhalten überwiegend Auf-
wendungen für Versicherungskosten, für die Dienstleistungen von Dritten, die unter anderem aus Tätigkeiten
der Trianel GmbH für die Gesellschaft resultieren, für Schadensersatzleistungen sowie für Rechtsanwalts- und
Notarkosten.

Die Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 32.952 (im Vorjahr TEUR 32.885) betreffen im Wesentlichen Zinsen
und ähnliche Aufwendungen aus den im Jahr 2017 abgeschlossenen Kredit- und Swapverträgen mit den Banken
sowie aus gewährten Gesellschafterdarlehen.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt TEUR 26.316 (im Vorjahr TEUR 32.592). Der Cashflow aus
der Investitionstätigkeit beläuft sich auf TEUR 17.097 (im Vorjahr TEUR 11.511). Der Cashflow aus der Finanzie-
rungstätigkeit beläuft sich auf TEUR -45.258 (im Vorjahr TEUR -51.163).

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch das eingezahlte Eigenkapital, die Gesellschafterdarlehen und das
Darlehen des Bankenkonsortiums.

In 2024 wurde die Bridge Facility in Höhe von TEUR 21.000 gezogen. Damit erhöhen sich die Gesellschafterdar-
lehen auf ein Volumen von TEUR 172.184 (im Vorjahr TEUR 151.184). Im Geschäftsjahr wurden keine Tilgungen
vorgenommen, um die Finanzlage in Anbetracht der anstehenden Belastungen aufgrund des Serienschadens an
den Rotorlagern und der damit zusammenhängenden Austauschkampagne zu stärken.

Die Finanzierung über ein Bankenkonsortium valutiert zum 31. Dezember 2024 auf TEUR 424.158. Zur Absiche-
rung gegen variable Zinssätze der mit den projektfinanzierenden Banken vereinbarten Darlehen hat TWB II
Swapverträge abgeschlossen. Die Bankdarlehen wurden im Geschäftsjahr planmäßig getilgt.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2024 stets gegeben.
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Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt TEUR 727.943 (im Vorjahr TEUR 739.983) zum 31. Dezember 2024.

Das Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 525.825 (im Vorjahr TEUR 573.459) betrifft im Wesentlichen tech-
nische Anlagen und Maschinen in Höhe von TEUR 523.737 (im Vorjahr TEUR 570.920). Bei den technischen
Anlagen und Maschinen handelt es sich per 31. Dezember zum einen um das Umspannwerk, bei welchem TWB
II zu 50 % wirtschaftlicher, nicht aber zivilrechtlicher Eigentümer ist. Zum anderen sind 32 Windenergieanlagen
und die Innerparkverkabelung aktiviert.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 mit der IWB eine Ausleihung (Stand 31. Dezember 2024: TEUR 42.152;
im Vorjahr TEUR 47.422) vereinbart, die regelmäßig getilgt wird.

Das Umlaufvermögen in Höhe von TEUR 90.580 (im Vorjahr TEUR 99.564) setzt sich im Wesentlichen aus nicht
disponiblen Konten bei der Hausbank in Höhe von TEUR 44.738 (im Vorjahr TEUR 43.743), aus liquiden Mitteln
in Höhe von TEUR 18.728 (im Vorjahr TEUR 20.573), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von
TEUR 18.141 (im Vorjahr TEUR 11.548) zusammen.

TWB II weist einen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteil der Kommanditisten in Höhe von
TEUR 63.648 (im Vorjahr: TEUR 13.152) auf.

Die Rückstellungen setzen sich überwiegend aus solchen für Rechtstreitigkeiten, für ausstehende Rechnungen
sowie Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zusammen.

Die Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
(TEUR 424.220; im Vorjahr TEUR 469.466), die aufgrund planmäßiger Tilgungen um TEUR 45.163 sanken. Die
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (TEUR 215.859; im Vorjahr TEUR 180.842) resultiert
aus der Aufnahme des Bridge-Darlehens in Höhe von TEUR 21.000 und der planmäßigen Verzinsung, da im
Geschäftsjahr zur Stärkung der Finanzlage auf eine Darlehenstilgung verzichtet wurde. Die Verbindlichkeiten aus
dem Nutzungsvertrag mit der IWB reduzierten sich gemäß Tilgungsplan planmäßig (TEUR 42.218; im Vorjahr
TEUR 47.495).

Im Geschäftsjahr wurde die unzufriedenstellende wirtschaftliche Lage durch die Schadensereignisse an den
Rotorlagern der Windenergieanlagen geprägt.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Nach insgesamt drei außerordentlich herausfordernden Jahren erwartet TWB II im Jahr 2025 eine Rückkehr in
den normalen Geschäftsbetrieb. Der Fokus der Tätigkeiten wird auf der Optimierung der technischen Verfügbar-
keit der Anlagen und dem Durchsetzen von wirtschaftlichen Ansprüchen gegenüber Dienstleistern und Versiche-
rern der TWB II liegen.
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Es liegt trotz des Ausweises eines negativen Eigenkapitals keine bilanzielle Überschuldung im insolvenzrechtli-
chen Sinne vor, da die Zahlungsfähigkeit stets gegeben ist.

TWB II erwartet für 2025 einen Jahresgewinn im kleinen zweistelligen Millionenbereich (P50, 144 €/MWh).

Chancenbericht

Die Chancen des Projektes sind nach Abschluss der Bauphase im Jahr 2020 ganz überwiegend von der Perfor-
mance der Anlagen und dem Windangebot sowie der Fähigkeiten des Personals zur Kosten- und Produktionsop-
timierung abhängig. Das Jahr 2025 wird das erste normale Betriebsjahr nach der erforderlichen Austauschkam-
pagne darstellen.

TWB II hat weiterhin die Chance von höheren Marktpreisen für Strom zu profitieren. Im Jahr 2024 waren allerdings
keine Marktpreise oberhalb der EEG-Vergütung zu verzeichnen.

Risikobericht

Die Überwachung und Steuerung von Risiken ist integraler Bestandteil der Unternehmensführung der TWB II. Im
Geschäftsjahr 2024 lag der Schwerpunkt der Risikobewertung maßgeblich auf der technischen, kommerziellen
und rechtlichen Bewertung der aufgetretenen Rotorlagerschäden. Nach Abschluss der Arbeiten wird mit einem
normalen Produktionsjahr und einem deutlichen Jahresüberschuss gerechnet. Es werden keine Risiken erwartet,
die TWB II insgesamt gefährden können, allerdings kann eine Verschlechterung der Prognose aufgrund eines
unterjährig schlechteren Winddargebots oder noch unbekannten technischen Herausforderungen nicht ganz
ausgeschlossen werden.

Finanzierungsrisiko

TWB II konnte am 30. November 2020 „Project Completion“ unter dem Kreditvertrag erreichen. Die bestehenden
Kreditlinien der finanzierenden Banken sind zum Bilanzstichtag vollständig abgerufen und das Projekt befindet
sich in der Tilgungsphase.

Da der Austausch der Rotorlager abgeschlossen wurde und die Banken in diesem Zusammenhang alle erforder-
lichen Maßnahmen mitgetragen haben, sind keine negativen Implikationen auf die Finanzierung des Projektes
im Jahr 2025 zu erwarten.

Risiken aus Marktpreisen oder aus der gesetzlich beschlossenen Strompreisbremse für die zukünftigen Umsatz-
erlöse sieht TWB II nicht, da die Planungen der TWB II für das Jahr 2025 sowie für die Folgejahre ausschließlich
in Höhe des gesetzlich garantierten EEG-Preises angenommen wurde.

Windangebot

Die Stromproduktion der TWB II ergibt sich aus dem verfügbaren Windangebot. Es ist grundsätzlich zu erwarten,
dass es immer wieder einzelne Jahre gibt, die ungewöhnlich windschwach oder -stark sind und dadurch die Pro-
duktion unter oder über dem Erwartungswert liegt. Über eine längere Zeitachse sollten sich diese Effekte aber
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nivellieren. Die Wirtschaftsplanung der TWB II sieht für die Unsicherheit des Windangebots entsprechende Puffer
vor. Das Windangebot lag im Jahr 2024 ca. 5 % unterhalb der P50-Wirtschaftsplanung, die davon ausgeht, dass
das Windangebot in 50 % der Fälle oberhalb und in 50 % der Fälle unterhalb des Windgutachtens liegt.

Projektrisiko

Es besteht auch nach Abschluss der Bauphase vereinzelt die Gefahr, dass Dienstleister und Lieferanten mit Mehr-
vergütungsansprüchen im Rahmen des Regelbetriebes an TWB II herantreten könnten. Dieses ist eine für Bau-
projekte dieser Größenordnung nicht unübliche Vorgehensweise, der dann von TWB II begegnet werden muss.

TWB II befindet darüber hinaus weiterhin mit einzelnen Geschäftspartnern in Verhandlungen, um gegenseitige
Ansprüche aus der Produktions- und Installationsphase. Diese wurden bilanziell gewürdigt. Es besteht sowohl
das Risiko als auch die Chance, dass die gegenseitigen Ansprüche abweichend von der bisherigen Bilanzierung
bei einer Einigung sowohl geringer als auch höher ausfallen könnten.

Auch von Seiten der Genehmigungsbehörden (insb. BSH) können Auflagen oder Anforderungen entstehen, die
zu Mehrkosten im Projekt führen. Insbesondere evaluiert das BSH derzeit die Rückbaukosten aller Offshore-Pro-
jekte in der Nordsee und hat in diesem Zusammenhang auch TWB II zu einer Aktualisierung des Rückbaugutach-
tens aufgefordert. Hieraus könnte die Anforderung einer Erhöhung der Reserven für die Rückbaukosten resultie-
ren.

Versicherungsrisiko

TWB II hat im Zusammenhang mit den dargestellten Rotorlagerschäden aufgrund der zum Zeitpunkt der
Schadenseintritte geltenden Versicherungsbedingungen der Offshore Wind Policy No. 152695, Phase II – Opera-
ting Phase (Operational All Risks, OAR) Forderungen auf Ausgleich entstandener Sachschadenkosten sowie Aus-
gleich entstandener Betriebsunterbrechungsschäden angemeldet.

Der Ausgleich der Sachschadenkosten (insb. Material- und Austauschkosten) unterliegt einer Serienschadenklau-
sel. Diese sieht vor, dass die Schadenhöhe der

- ersten 3 Sachschäden zu 100 %
- Sachschäden 4 bis 6 zu 75 %
- Sachschäden 7 und 8 zu 50 %

ausgeglichen werden. Dabei gilt, dass ein Selbstbehalt von 200 TEUR pro Schadensereignis zu berücksichtigen ist.

Für Betriebsunterbrechungsschäden gilt ein Selbstbehalt von 30 Tagen pro Schadensereignis – nach derzeitiger
Auffassung ab Eintritt des Stillstandes der jeweiligen Anlage.

Die Haftzeit pro Anlage für Betriebsunterbrechungsschäden endet zu dem Zeitpunkt, an dem die Elektrizitätser-
zeugung der Anlage bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt wieder auf den Stand hätte gebracht werden
können, der bestanden hätte, wäre der Schaden nicht eingetreten, spätestens jedoch nach Ablauf von 18 zusam-
menhängenden oder nicht zusammenhängenden Monaten. Es besteht das Risiko, dass die Betriebsunterbre-
chungsschäden von Anlagen, die ab dem 01. Januar 2023 stillgesetzt werden mussten, nicht von der OAR gedeckt
sind.
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Die im Rahmen der Rotorlagerschäden entstandenen Schäden wurden jeweils den Versicherern angezeigt und
erläutert. Auch die jeweils notwendigen Stillsetzungen wurden den Versicherern gegenüber angezeigt. Ebenfalls
wurde abgefragt, ob ein Weiterbetrieb der Anlagen mit dem Risiko, dass weitere Schäden an den Anlagen ent-
stehen, gewünscht sei. Dies wurde vom führenden Versicherer verneint.

Als ein größeres Schadenpotential absehbar war, forderte TWB II Akontozahlungen hinsichtlich der eingetrete-
nen Sach- und Betriebsunterbrechungsschäden. Der führende Versicherer hat dem in einem gewissen Umfang
zugestimmt; die zugesagten Beträge wurden zum Bilanzstichtag bereits zu einem großen Teil ausgezahlt. Die
genauen Konditionen einer abschließenden Abrechnung der versicherten Schäden werden derzeit mit dem füh-
renden Versicherer abgestimmt.

Im Zusammenhang mit der Kündigung eines Versicherers im Jahr 2021, welcher TWB II seinerzeit aus rechtlichen
Gründen widersprach, und dem neu eingedeckten Versicherungsanteil besteht aufgrund unterschiedlicher recht-
licher Standpunkte hinsichtlich der Zuordnung von Schäden und deren Übernahme ein erhöhter Aufklärungsauf-
wand. Außerdem besteht das Risiko, dass Zahlungen in Bezug auf diesen Anteil weiterhin verspätet eingehen
und ggf. auch eingeklagt werden müssen.

Seit dem 1. Januar 2023 ist eine neue Versicherungspolice in Kraft, da die alte Police am 31. Dezember 2022
ausgelaufen ist; ein entsprechendes Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt. Die seit dem 1. Januar 2023
geltende Versicherungspolice weist im Vergleich zu der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden mehr Haftungs-
ausschlüsse auf. Durch einen Nachtrag wurde die Versicherungsperiode bis zum 31. Dezember 2025 verlängert.

Vermarktungsrisiko

Auch wenn TWB II grundsätzlich nach EEG vergütet wird, müssen die Mengen durch einen Direktvermarkter an
den Strombörsen verkauft werden. TWB II musste die Direktvermarktung bis Ende 2024 neu ausschreiben und
hat einen neuen Dienstleister ab 1. Januar 2025 beauftragt. Dieser neue Dienstleister wird aufgrund der vertrag-
lichen Situation mindestens bis Ende 2026 für TWB II tätig sein.

Negative Strompreise

In den letzten Jahren ist an den Strombörsen eine Tendenz von negativen Strompreisen insbesondere in den
Sommermonaten zu verzeichnen. In 2024 wurde ein historisch ungewöhnlich hoher Wert von ca. 5 % gehandel-
ten Stunden mit negativen Preisen erreicht.

TWB II ist hiervon nur eingeschränkt betroffen, da das Projekt nach EEG vergütet wird, allerdings besagen die
TWB II betreffenden gesetzlichen Regelungen, dass bei mehr als 6 aufeinanderfolgenden Stunden mit negativen
Marktpreisen auch TWB II unter diese Regelung fällt und insoweit bei längeren Marktphasen mit negativen Prei-
sen Umsatzeinbußen entstehen können. Hierbei verliert TWB II die Vergütung allerdings nicht komplett, sondern
fällt vom Vergütungsanspruch gemäß EEG (14,4 ct./ KWh) auf den jeweiligen Monatsmarktwert abzüglich des
Vermarktungsentgelts zurück. Im Jahr 2024 betrugen die hierdurch entstandenen Umsatzeinbußen ca. 2,8 %.

Aufgrund dieser Entwicklung hat TWB II die Annahmen zu entgangenen Umsatzverlusten aufgrund negativer
Strompreise erhöht (bislang 0,2 %, ab 2025 1 %). TWB II wird diesbezüglich die weitere Entwicklung verfolgen
und - soweit sich eine Verstetigung dieser Effekte einstellt - die Annahmen ggf. weiter erhöhen.
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Technische Risiken/ Qualität

Auch im Jahr 2024 zeigten die Windenergieanlagen der TWB II eine sehr gute technische Performance. Die Ver-
fügbarkeiten der laufenden Anlagen lagen auf einem sehr hohen Niveau, und nach Abschluss der umfangreichen
Hauptlager-Tauschkampagne konnten wieder Verfügbarkeiten im Bereich von über 90 % erreicht werden. Die
Anlagen bewiesen sich erneut als äußerst robust und liefen stabil, ohne dass es zu häufigen Störungen kam.

Im Jahr 2024 konnte die umfangreiche Kampagne zum Hauptlagertausch planmäßig am 1. August abgeschlossen
werden. Mit dieser Maßnahme wurden alle ursprünglich identifizierten Anlagen erfolgreich instandgesetzt,
wodurch die Verfügbarkeiten deutlich gesteigert werden konnten. Kurz nach Abschluss der Kampagne trat
jedoch ein weiterer Hauptlagerschaden an der Windenergieanlage BW20 auf. Dieser Schaden war erwartbar, da
bei den beiden ersten Anlagen (BW20 und BW56), die im Rahmen der Kampagne instandgesetzt wurden, auf-
grund der damals noch nicht verfügbaren neuen Lagerdesigns das ursprüngliche Lagerdesign mit Wälzkörpern
aus martensitischem Stahl verbaut worden war. Das neue Lagerdesign, das Wälzkörper aus bainitischem Stahl
verwendet, wurde erst ab der dritten Austauschphase bereitgestellt und wird nach Expertenmeinung das bishe-
rige Schadensbild nicht mehr aufweisen. Während der Schaden an der BW20 zwar vorhersehbar war, wurde er
in der ursprünglichen Planung erst für 2025 oder 2026 erwartet und kam in seiner zeitlichen Nähe zur abge-
schlossenen Kampagne dennoch überraschend. Die BW56 blieb zunächst unauffällig, ein Schaden war jedoch
ebenfalls absehbar. Daher wurde zügig eine neue Austauschkampagne für die beiden Anlagen initiiert. Aufgrund
der abgeschlossenen Verträge der ersten großen Kampagne konnte diese nicht direkt verlängert werden, sodass
eine Neuausschreibung erforderlich wurde. Der Austausch der Hauptlager an der BW20 konnte Anfang Dezem-
ber 2024 durchgeführt werden. Kurz darauf fiel auch die BW56 aus, was die vorherigen Annahmen über den
bevorstehenden Schaden bestätigte. Aufgrund von anhaltend schlechten Wetterbedingungen konnte der Aus-
tausch an der BW56 jedoch erst Anfang Januar 2025 abgeschlossen werden. Im Laufe des Jahres 2024 wurden
alle sonstigen geplanten Instandhaltungsarbeiten und Verbesserungsmaßnahmen erfolgreich und wie vorgese-
hen umgesetzt. Diese Maßnahmen, die essenziell für die Aufrechterhaltung des reibungslosen Betriebs und der
Effizienz der Anlagen sind, wurden sorgfältig in der Planungsphase vorbereitet und durch die Mitarbeiter von
TWB II eng begleitet.

Auch im Betriebsjahr 2024 konnten die Herausforderungen im Bereich der Filterfeldkabel an den Trafo-Systemen
der Windenergieanlagen erfolgreich angegangen werden. Nach umfangreicher Analyse und Durchführung einer
Messkampagne wurde eine Lösung entwickelt, die das Problem effektiv behebt. Die Wirksamkeit der Maßnahme
konnte eindeutig nachgewiesen werden. Da das Problem nicht alle Anlagen gleichermaßen betrifft, wird das Ret-
rofit gezielt auf diejenigen Windenergieanlagen umgesetzt, bei denen Auffälligkeiten festgestellt wurden. Bislang
wurde die Lösung bei etwa 25 % der Anlagen erfolgreich implementiert. Die Ergebnisse zeigen, dass das Retrofit
eine nachhaltige Verbesserung darstellt, die Stillstände aufgrund von Temperaturproblemen signifikant redu-
ziert. Die Arbeiten werden in den kommenden Jahren fortgesetzt, um alle betroffenen Anlagen entsprechend
nachzurüsten. Die kontinuierliche Überwachung und weitere Optimierung der Maßnahmen bleiben integraler
Bestandteil des Betriebsmanagements, um die langfristige Betriebssicherheit und Effizienz der Windenergiean-
lagen zu gewährleisten.

Im Jahr 2024 wurden im Rahmen der regelmäßigen Unterwasserinspektionskampagnen weitere Defekte an den
ICCP-Systemen identifiziert. Trotz dieser neuen Feststellungen sind alle Standorte weiterhin mit funktionieren-
dem Korrosionsschutz ausgestattet, sodass die Situation nicht kritisch ist und die Sicherheit der Gründungsstruk-
turen gewährleistet bleibt. Die neu festgestellten Mängel wurden dem Lieferanten der Gründungen gemeldet
und sind Teil laufender Claim-Verhandlungen. Die Schäden lassen sich auf bereits bestehende Vorschädigungen
zurückführen, die bei den bisherigen Maßnahmen nicht vollständig behoben werden konnten. Systeme, bei de-
nen ein Retrofit installiert wurde, zeigen hingegen keinerlei Auffälligkeiten und bestätigen die Wirksamkeit dieser
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Nachrüstungen. Die kontinuierliche Überwachung der ICCP-Systeme bleibt ein zentraler Bestandteil des Instand-
haltungsmanagements, um frühzeitig auf mögliche Probleme reagieren und die langfristige Funktionsfähigkeit
des aktiven Korrosionsschutzes sicherstellen zu können.

Die Umspannplattform und die Windkraftanlagen der TWB II befinden sich weiterhin in einem sicheren und tech-
nisch guten Zustand. Die Überwachung kritischer Komponenten und präventive Maßnahmen sind fest in das
operative Betriebsmanagement integriert und tragen wesentlich zur hohen Zuverlässigkeit bei. Das Umspann-
werk erreichte auch im Jahr 2024 eine nahezu 100 %ige Verfügbarkeit, trotz der Durchführung mehrerer um-
fangreicher Projekte. Der Umbau des Hauptkrans, der zur Sicherstellung der CE-Konformität und aufgrund der
abgelaufenen GL-Zertifizierung erforderlich war, wurde baulich erfolgreich abgeschlossen. Technische Probleme
beim ersten Factory Acceptance Test (FAT) und wetterbedingte Verzögerungen führten jedoch dazu, dass die
endgültige Inbetriebnahme und Zertifizierung ins 2. Quartal 2025 verschoben wurden. Bis dahin bleibt der Hilfs-
kran weiterhin einsatzbereit. Die Reparatur des Schlammtanks stellt eine weitere wichtige Maßnahme dar und
ist für das 2. Quartal 2025 geplant. Diese Arbeiten sind essenziell, um den langfristigen Betrieb der Anlage sicher-
zustellen. Größere Projekte wie der Life Cycle-Tausch der Brandmelde- und Löschanlage sowie des Schutz- und
Leitsystems werden 2025 fortgeführt. Der Umbau der Brandmeldeanlage, der neben der Steuerung auch sämt-
liche Melder und das gesamte Löschsystem umfasst, ist für den Sommer 2025 angesetzt. Die abschließende Zer-
tifizierung erfolgt durch den TÜV Süd, während Restarbeiten bis ins Jahr 2026 eingeplant sind. Der Life Cycle-
Tausch des Schutz- und Leitsystems ist ebenfalls für den Herbst 2025 vorgesehen, wobei eine Fertigstellung erst
im ersten Quartal 2026 erwartet wird. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass das Umspannwerk weiterhin den
höchsten technischen Standards entspricht und den langfristigen Betrieb des Windparks unterstützt.

Risiken durch Cyberattacken

Die Novellierung des IT-Sicherheitsgesetzes (BSIG 2.0) und die Anpassung der Schwellwerte für kritische Infra-
strukturen in der BSI-Verordnung (KritisV) haben auch im Jahr 2024 weiterhin zu erweiterten Anforderungen und
Auflagen für die TWB II geführt. Seit April 2022 ist die TWB II als kritische Infrastruktur beim Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) registriert. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Informationssi-
cherheit und die Einführung eines Informationssicherheitsmanagement-Systems (ISMS) nach den Vorgaben der
ISO 27001 und ISO 27019 schreiten planmäßig voran.

Das für April 2024 geplant Audit musste verschoben werden, da die Verfügbarkeit akkreditierter Auditoren stark
eingeschränkt war. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) und die Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) wurden entsprechend informiert und haben eine Fristverlängerung für die Umsetzung gewährt. Im
November 2024 wurde das Stufe-1-Audit erfolgreich abgeschlossen. Das Stufe 2 Audit wurde im Januar 2025
durchgeführt.

Das umfassende Organisationsprojekt, das 2022 gestartet wurde, wird weiterhin durch ein internes Team mit
Unterstützung externer Spezialisten umgesetzt, wobei ein entsprechender Know-how-Transfer in die Organisa-
tion erfolgt. Neben der normgerechten Einführung des ISMS wurden zahlreiche technische Projekte umgesetzt,
darunter Life Cycle-Tausche der Netzwerkinfrastruktur sowie die Einführung neuer Sicherheitsstandards. Diese
Maßnahmen haben technische Lücken geschlossen und die Cyberabwehr deutlich gestärkt. Das Risiko von
Betriebsunterbrechungen durch Cyberangriffe konnte durch diese Maßnahmen weiter minimiert werden, sodass
weiterhin von einem störungsfreien Betrieb ausgegangen werden kann. Obwohl einzelne Genehmigungsrisiken
im Zusammenhang mit der finalen Zertifizierung bestehen, werden diese nicht als kritisch eingeschätzt. Die TWB
II bleibt damit auf Kurs, alle regulatorischen und technischen Anforderungen fristgerecht zu erfüllen und lang-
fristig ein hohes Maß an IT-Sicherheit zu gewährleisten.



11

D. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von
Finanzinstrumenten

Zu den Finanzinstrumenten zählen grundsätzlich originäre und derivative Finanzinstrumente.

Die originären Finanzinstrumente beinhalten auf der Aktivseite die Forderungen und sonstigen Vermögensge-
genstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten; auf der Passivseite die Verbindlichkeiten, die zum Erfüllungs-
betrag bewertet sind. Die Höhe der finanziellen Vermögenswerte in der Bilanz gibt das maximale Ausfallrisiko
an. Sollten Ausfallrisiken bestehen, so werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Für weitere Informationen zu derivativen Finanzinstrumenten verweisen wir auf den Anhang der Gesellschaft.

Oldenburg, den 24. Januar 2025

Trianel Windkraftwerk Borkum II Verwaltungs GmbH

Jantje Bolduan Klaus Horstick
Geschäftsführerin Geschäftsführer
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG, Oldenburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht
der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis
zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
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den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu
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den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich
etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 7. März 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Rechtsanwälte

          

Hünger Teske
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin







Stand: 1. Januar 2024

B e s o n d e r e    A u f t r a g s b e d i n g u n g e n
P K F Fasselt Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als
PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen
Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine
einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der
Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw.
12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache
Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen
ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen,
gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die
Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine
einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem
zwischen ihm und PKF bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines einfach fahrlässig
verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG
begründen, gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf 10 Mio. EUR beschränkt. Gleiches gilt für
Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber PKF
geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche
aus einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte
Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner
Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden
einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer
Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von 12,5 Mio. EUR in Anspruch
genommen werden.

(5) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in
Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf
diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches
Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG
begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.
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